Hallenordnung der Reithalle des Reitverein Wennigsen
für freies Reiten, Springen, Stangenarbeit, Longieren, Bodenarbeit und Reitunterricht
§ 1 Zweck und Geltungsbereich
(1) Diese Hallenordnung regelt die Nutzung der Reithalle durch Mitglieder und weitere zur Nutzung berechtigten Personen.
(2) Sie dient der Sicherheit von Menschen und Pferden sowie einem geordneten und rücksichtsvollen Reitbetrieb.
(3) Die Hallenordnung ist für alle Nutzenden verbindlich.
§ 2 Nutzung der Reithalle und Haftung
[bookmark: _Int_SxkSVOgH](1) Der Reitverein Wennigsen e.V. erteilt keinen Reitunterricht.
(2) Reitunterricht erfolgt ausschließlich privat und auf eigene Verantwortung.
(3) Externe Reitlehrer:innen handeln nicht im Auftrag des Vereins.
(4) Die Pferdehaltenden haften für Schäden, die durch die im eigenen Besitz befindlichen Pferde verursacht werden.
(5) Der Verein haftet ausschließlich für Schäden, die auf Mängel der baulichen Anlagen zurückzuführen sind.
(6) Das Betreten und die Nutzung der Reithalle erfolgen auf eigene Gefahr.
(7) Die Haftung des Vereins beschränkt sich auf die gesetzliche Verkehrssicherungspflicht.
§ 3 Verantwortung für die Einhaltung der Ordnung
(1) Der Vorstand erlässt diese Hallenordnung.
(2) Während angekündigten Reitunterrichts trägt die jeweilige Unterrichtsperson die Verantwortung für einen sicheren Ablauf.
(3) Beim freien Reiten, Springen, Stangenarbeit, Longieren und Bodenarbeit ohne Unterricht trägt die jeweilig ausführende Person die Verantwortung für sich selbst und das eigene Pferd.
§ 4 Rücksichtnahme und Verhalten
(1) Alle Nutzenden haben sich rücksichtsvoll, umsichtig und respektvoll zu verhalten.
(2) Auf andere Personen in der Reithalle sowie auf deren Pferde ist Rücksicht zu nehmen.
(3) Lautstarkes, unsachliches oder aggressives Verhalten ist zu unterlassen.
§ 5 Vorrangregelung
(1) Reiten hat grundsätzlich Vorrang vor Longieren und Bodenarbeit.
(2) Befinden sich mehr als zwei Reitende gleichzeitig in der Halle, ist Longieren nur nach vorheriger Abstimmung mit allen anwesenden Reitenden zulässig.
(3) Longieren darf in dem oben genannten Fall nur erfolgen, wenn alle Beteiligten zustimmen. Kommt keine Einigung zustande, ist Longieren unzulässig.
§ 6 Betreten und Verlassen der Reithalle
(1) Das Betreten und Verlassen der Reithalle hat umsichtig und angekündigt zu erfolgen. Vor dem Öffnen der Hallentür ist deutlich „Tür frei?“ zu rufen. Die Halle darf erst nach eindeutig positiver Rückmeldung betreten oder verlassen werden.
§ 7 Hufschlag- und Bahnregeln
(1) Es gelten die allgemeinen Bahnregeln: links vor rechts sowie ganze Bahn vor Zirkel.
(2) Im Schritt ist der Hufschlag freizuhalten.
(3) Anhalten auf dem Hufschlag ist vorher deutlich durch „Hufschlag frei“ anzukündigen.
§ 8 Umgang mit dem Pferd
(1) Die Arbeit mit dem Pferd hat pferdegerecht, fair und tierschutzkonform zu erfolgen.
(2) Zu anderen Pferden ist ein ausreichender Sicherheitsabstand einzuhalten.
§ 9 Nutzung elektronischer Geräte
(1) Die Nutzung von Mobiltelefonen ist in der Reithalle auf Notfälle zu beschränken.
§ 10 Sauberkeit
(1) Verunreinigungen durch das eigene Pferd sind unverzüglich zu beseitigen.
(2) Die Reithalle ist sauber und ordnungsgemäß zu verlassen.
§ 11 Tierschutz
(1) Die Anwendung der Methode der Rollkur ist in der Reithalle untersagt.
(2) Der Tierschutz ist bei jeder Nutzung der Reithalle zu beachten.
§ 12 Longieren während Reitunterricht
(1) Longieren während angekündigten Reitunterrichts ist mit ausdrücklicher Zustimmung der Unterrichtsperson sowie allen weiteren in der Halle Reitenden zulässig.
(2) Der Longierbereich ist eindeutig abzugrenzen.
(3) Die Unterrichtsperson ist berechtigt, das parallele Longieren während der Unterrichtszeit aus Sicherheitsgründen zu untersagen.
§ 13 Inkrafttreten
(1) Diese Hallenordnung wurde vom Vorstand beschlossen.
(2) Sie tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.


